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Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers gegen den
Bescheid der Antragsgegnerin vom 05.03.2022 wird angeordnet.

Die Antragsgegnerin trÃ¤gt die Kosten des Verfahrens.

Der Streitwert wird auf 150 â�¬ festgesetzt.

GrÃ¼nde
I.

Der Antragsteller wendet sich gegen eine Festsetzung der Aufschlagszahlung nach 
Â§ 275c Abs. 3 FÃ¼nftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V).

Der Antragsteller ist TrÃ¤ger des zur Behandlung gesetzlich krankenversicherter
zugelassenen Krankenhauses O. Dort wurde der bei der Antragsgegnerin gesetzlich
krankenversicherte Patient in der Zeit vom 06.06.2021 bis 16.06.2021
vollstationÃ¤r behandelt. Mit Rechnung vom 01.07.2021 (eingegangen bei der
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Antragsgegnerin am 02.07.2021) rechnete der Antragsteller diesen Behandlungsfall
gegenÃ¼ber der Antragsgegnerin ab.

Nachdem die Antragsgegnerin am 23.09.2021 den Medizinischen Dienst Baden-
WÃ¼rttemberg (MD) mit der PrÃ¼fung der Abrechnung beauftragte, zeigte dieser
mit PrÃ¼fanzeige vom 24.09.2021 dem Antragsteller die PrÃ¼fung des
vorliegenden Behandlungsfalles an. Der MD kam in seinem Gutachten vom
03.03.2022 zu dem Ergebnis, dass der Patient bereits am 14.06.2021 hÃ¤tte
entlassen werden kÃ¶nnen.

Mit Krankenkasseninformation (KAIN) vom 05.03.2022 forderte die Antragsgegnerin
nach zunÃ¤chst vollstÃ¤ndigem Rechnungsausgleich den aus ihrer Sicht
Ã¼berzahlten Betrag vom Antragsteller zurÃ¼ck. Des Weiteren setzte sie mit dieser
KAIN eine Aufschlagszahlung nach Â§ 275c Abs. 3 SGB Vi. H.v. 300 â�¬ fest.

Der von dem Antragsteller gegen die Festsetzung der Abschlagszahlung mit
Schreiben vom 08.03.2022 erhobene Widerspruch ist bisher nicht verbeschieden.

Am 22.03.2022 hat der Antragsteller einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz
gestellt, mit welchem er die Anordnung der aufschiebenden Wirkung seines
Widerspruchs begehrt.

Zur BegrÃ¼ndung trÃ¤gt der Antragsteller vor, dass der zugrundeliegende Bescheid
rechtswidrig sei, weil zeitlicher AnknÃ¼pfungspunkt der Aufschlagszahlung
desÂ Â§Â 275cÂ Abs.Â 3Â SGB VÂ nicht das Datum des Zugangs der
leistungsrechtlichen Entscheidung sei, sondern das Datum der
Krankenhausaufnahme. Das Datum der Krankenhausaufnahme sei nach stÃ¤ndiger
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts der maÃ�gebliche zeitliche
AnknÃ¼pfungspunkt hinsichtlich der fÃ¼r den Behandlungsfall geltenden
Rechtslage. Der maÃ�gebliche zeitliche AnknÃ¼pfungspunkt fÃ¼r die Auferlegung
von AufschlÃ¤gen nachÂ Â§Â 275cÂ Abs.Â 3Â SGB VÂ sei das Datum der
Krankenhausaufnahme des jeweiligen Versicherten, denn der Tag der Aufnahme
bestimme das jeweils anzuwendende Recht. AufschlÃ¤ge kÃ¶nnten daher nur fÃ¼r
vollstationÃ¤re Aufenthalte von solchen Versicherten erhoben werden, welche ab
dem 01.01.2022 in ein Krankenhaus aufgenommen worden seien. Ein Aufschlag
fÃ¼r den hier betroffenen Behandlungsfall scheide daher aus. Hilfsweise sei auf das
Datum des Rechnungszugangs bei der Antragsgegnerin abzustellen. HierfÃ¼r
ergÃ¤ben sich Anhaltspunkte aus der Ã�bergangsvereinbarung vom 10.12.2019 zur
PrÃ¼fverfahrensvereinbarung vom 03.02.2016. Ã�uÃ�erst hilfsweise sei auf das
Datum der PrÃ¼feinleitung durch den MD abzustellen.

Der Antragsteller beantragt,

die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs gegen den Bescheid der
Antragsgegnerin vom 05.03.2022 anzuordnen.

Die Antragsgegnerin beantragt,
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den Antrag abzulehnen.

In den Schreiben vom 13.10.2021 und 24.11.2021 an die Deutsche
Krankenhausgesellschaft und den GKV-Spitzenverband habe das
Bundesministerium fÃ¼r Gesundheit klargestellt, dass der Gesetzeswortlaut
vonÂ Â§Â 275cÂ Abs.Â 3Â SGB VÂ weder einen Bezug zum Datum der Aufnahme
eines Patienten noch zum Datum der Rechnungsstellung oder zum Datum des
Eingangs der Rechnung bei der Krankenkasse herstellt. HÃ¤tte der Gesetzgeber an
das Aufnahme-, Rechnungs- oder Rechnungseingangsdatum als Zahlung
begrÃ¼ndendes Ereignis anknÃ¼pfen wollen, hÃ¤tte er dies ausdrÃ¼cklich regeln
mÃ¼ssen. AnknÃ¼pfungszeitpunkt des Wortlauts desÂ Â§Â 275cÂ Abs.Â 3Â Satz 1
SGB VÂ sei die Beanstandung durch den Medizinischen Dienst nach Abschluss
dessen PrÃ¼fung. Die Beanstandung werde jedoch erst mit der leistungsrechtlichen
Entscheidung durch die Krankenkasse wirksam, da das Krankenhaus erst damit
Kenntnis Ã¼ber die RÃ¼ckzahlung sowie die HÃ¶he des Aufschlags erlange.
Insofern sei im Rahmen vonÂ Â§Â 275cÂ Abs.Â 3Â Satz 1 SGB VÂ maÃ�geblich, dass
die leistungsrechtliche Entscheidung der Krankenkasse ab dem 01.01.2022 gestellt
und beanstandet werde.

Hinsichtlich des weiteren Sachund Streitstandes wird auf die Gerichtsakte
verwiesen.

II.

Der zulÃ¤ssige Antrag ist begrÃ¼ndet.

Rechtsgrundlage fÃ¼r die begehrte Anordnung der aufschiebenden Wirkung des
Widerspruchs istÂ Â§Â 86bÂ Abs.Â 1Â S. 1 Nr.Â 2Â Sozialgerichtsgesetz (SGG). Nach
dieser Vorschrift kann das Gericht der Hauptsache in den FÃ¤llen, in denen â�� wie
hier â�� Widerspruch oder Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung haben,
die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen.
NachÂ Â§Â 275cÂ Abs.Â 5Â S. 1 SGB VÂ haben Widerspruch und Klage gegen die
Geltendmachung des Aufschlags nachÂ Â§Â 275cÂ Abs.Â 3Â SGB VÂ keine
aufschiebende Wirkung. Welche Kriterien fÃ¼r die Entscheidung heranzuziehen
sind, ist inÂ Â§Â 86 bÂ SGGÂ nicht geregelt worden. Bei den Entscheidungen
nachÂ Â§Â 86bÂ Abs.Â 1Â SGGÂ hat eine AbwÃ¤gung der Ã¶ffentlichen und
privaten Interessen stattzufinden. Dabei steht eine PrÃ¼fung der Erfolgsaussichten
in der Hauptsache zunÃ¤chst im Vordergrund. Ergibt diese, dass der angefochtene
Verwaltungsakt offenbar rechtswidrig ist und der Betroffene durch ihn in
subjektiven Rechten verletzt wird, so wird das Gericht regelmÃ¤Ã�ig die
aufschiebende Wirkung des Widerspruchs oder der Klage anzuordnen, weil am
Vollzug eines offensichtlich rechtswidrigen Verwaltungsaktes kein Ã¶ffentliches
Interesse besteht. Sind die Erfolgsaussichten nicht offensichtlich, mÃ¼ssen die fÃ¼r
und gegen eine sofortige Vollziehung sprechenden Gesichtspunkte gegeneinander
abgewogen werden.

Nach der im einstweiligen Rechtsschutzverfahren gebotenen summarischen
PrÃ¼fung ist der Bescheid Ã¼ber die Festsetzung der Aufschlagszahlung vom
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05.03.2022 rechtswidrig und verletzt die Antragstellerin in ihren Rechten. Denn die
Regelung zur Ausgleichszahlung nachÂ Â§Â 275cÂ Abs.Â 3Â SGB VÂ war auf den
zugrundeliegenden Behandlungsfall nicht anwendbar.

NachÂ Â§Â 275cÂ Abs.Â 3Â SGB VÂ haben die KrankenhÃ¤user ab dem Jahr 2022
bei einem Anteil unbeanstandeter Abrechnungen unterhalb von 60 Prozent neben
der RÃ¼ckzahlung der Differenz zwischen dem ursprÃ¼nglichen und dem
geminderten Abrechnungsbetrag einen Aufschlag auf diese Differenz an die
Krankenkassen zu zahlen.

Dieser Aufschlag betrÃ¤gt

1. 25 Prozent im Falle des Absatzes 2 Satz 4 Nummer 2,

2. 50 Prozent im Falle des Absatzes 2 Satz 4 Nummer 3 und im Falle des Absatzes 2
Satz 6, jedoch mindestens 300 Euro und hÃ¶chstens 10 Prozent des auf Grund der
PrÃ¼fung durch den Medizinischen Dienst geminderten Abrechnungsbetrages,
wobei der Mindestbetrag von 300 Euro nicht unterschritten werden darf.

Der Wortlaut desÂ Â§Â 275cÂ Abs.Â 3Â S. 1 SGB VÂ gibt keinen Hinweis, welches
Ereignis konkret fÃ¼r den zeitlichen AnknÃ¼pfungspunkt â��ab dem Jahr 2022â��
entscheidend ist.

Es kann vorliegend dahinstehen, ob es im Rahmen desÂ Â§Â 275cÂ Abs.Â 3Â SGB
VÂ auf den Zeitpunkt

â�� der Krankenhausaufnahme,

â�� das Datum der Rechnungserstellung,

â�� des Rechnungszugangs bei der Krankenkasse,

â�� der Einleitung des PrÃ¼fverfahrens durch die Krankenkasse oder

â�� das Datum der Beauftragung des MD ankommt.

Denn diese Zeitpunkte lagen im vorliegenden Fall alle im Jahr 2021, weshalb die ab
2022 vorgesehene Abschlagszahlung hierauf nicht anwendbar ist.

Allein die Beanstandung durch den MD nach Abschluss dessen Ã�berprÃ¼fung
sowie die leistungsrechtliche Entscheidung der Antragsgegnerin erfolgten im Jahr
2022. Auf diese Ereignisse kann nach Auffassung des Gerichts als zeitlicher
AnknÃ¼pfungspunkt im Rahmen vonÂ Â§Â 275cÂ Abs.Â 3Â S. 1 SGB VÂ jedoch
nicht abgestellt werden. Denn zu diesen Zeitpunkten hat das Krankenhaus keinerlei
MÃ¶glichkeit, Einfluss auf die OrdnungsmÃ¤Ã�igkeit der Abrechnung zu nehmen. Es
lÃ¤ge dann allein in der SphÃ¤re des MD und der Antragsgegnerin die Entscheidung
in das Jahr 2022 zu verschieben, ohne dass das Krankenhaus mit der folgenden
Besserstellung bei den PrÃ¼fquoten oder aber Sanktionierung auch durch die
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Aufschlagszahlung zu einer ordnungsgemÃ¤Ã�en Abrechnung angehalten werden
kÃ¶nnte (so auchÂ Sozialgericht Berlin, Beschluss vom 25.07.2022 â��Â S 28 KR
1213/22 ERÂ m.w.N.).

Die Kostenentscheidung beruht
aufÂ Â§Â 197aÂ Abs.Â 1Â SGGÂ i.V.m.Â Â§Â 154Â Abs.Â 1Â VwGO.

Die Entscheidung zum Streitwert richtet sich
nachÂ Â§Â 52Â Abs.Â 1Â undÂ 3Â GKGÂ nach der HÃ¶he der Hauptforderung. Im
Verfahren auf GewÃ¤hrung von einstweiligen Rechtsschutz hÃ¤lt das Gericht einen
Streitwert in HÃ¶he der HÃ¤lfte des Streitwerts im Hauptsacheverfahren fÃ¼r
angemessen.

Dieser Beschluss kann nicht mit der Beschwerde angefochten werden
(Â§Â 172Â Abs.Â 3Â Nr.Â 1Â SGG i.V.m. Â§Â 144Â Abs.Â 1Â S. 1 Nr.Â 1Â SGG).

Erstellt am: 11.02.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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